
wenn S hier eine kausale Bedingung für den Tod und dazu noch durch die Stiche mit dem Korkenzieher
ein rechtlich missbilligtes Risiko gesetzt hat, handelt es sich um einen außerhalb der Lebenserfahrung
liegenden Geschehensablauf.

Vertretbar ist außerdem der Bezug auf das erlaubte Risiko (so Putzke ZJS 2011, 522 mwN).

d) Zwischenergebnis

Somit ist der objektive Tatbestand nicht erfüllt.

II. Ergebnis

S hat sich mangels objektiver Zurechnung nicht wegen Totschlags an F strafbar gemacht.

D. STRAFBARKEIT DES S WEGEN FAHRLÄSSIGER TÖTUNG AN F NACH § 222 STGB

In Betracht kommen könnte eine Strafbarkeit des S wegen fahrlässiger Tötung. Diese ist aber
aus dem gleichen Grund zu verneinen. Insbesondere fehlt hier der Pflichtwidrigkeitszusam-
menhang als spezielle Ausprägung der objektiven Zurechnung: Der eingetretene Erfolg
müsste gerade auf dem Pflichtverstoß des Täters beruhen. Im Erfolg (Tod der F) hat sich aber
nicht die von S durch die Gewalttätigkeiten geschaffene Gefahr, sondern ein andersartiges
Risiko realisiert. Der Unfall weist keinen sachlichen Zusammenhang mit der Pflichtwidrigkeit
des S auf. Der Pflichtwidrigkeitszusammenhang scheidet aufgrund des eigenverantwort-
lichen Dazwischentretens des A aus.

Hinweis: In Lehrbüchern/Fallbüchern werden teilweise sehr unterschiedliche Prüfungsschemata vor-
gestellt, weswegen der Bearbeiter bei der Auswahl frei ist. Nach dem hier angewandten Aufbau sollte
die Prüfung beim Pflichtwidrigkeitszusammenhang scheitern, weil – wie gerade vorhin beim § 212 StGB
– ein eigenverantwortliches Dazwischentreten eines Dritten vorliegt. Selbst bei einem abweichenden
Aufbau sollte der Bearbeiter die objektive Zurechnung bzw. objektive Voraussehbarkeit thematisieren
und verneinen. Mit ausreichender (dh auf konkreten Gedanken des Bearbeiters beruhender) Begrün-
dung ist etwa die Bejahung eines atypischen Kausalverlaufs (dazu s. oben den Hinweis bei C.I.1.c))
durchaus akzeptabel. Der Bearbeiter muss nur konsequent bleiben mit dem, was er gleich vorhin bei „3.
Strafbarkeit des S wegen Totschlags an F“ geschrieben hat.

GESAMTERGEBNIS – KONKURRENZEN

Im 1. TK hat sich S wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an F in
Tateinheit (vgl. BGHSt 44, 196 = NJW 1999, 69 mit zust. Anm. Satzger JR 1999, 203) nach
§§ 212 I, 23, 22; 224 I Nr. 2, 5; 52 StGB strafbar gemacht.

Im 2. TK hat sich A wegen fahrlässiger Tötung an F nach § 222 StGB strafbar gemacht. S ist
im 2. TK straflos.
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Im Frühjahr 2020 wird Deutschland von einer Epidemie mit dem neuartigen Sars-CoV-2-
Virus (im Folgenden: „Corona-Virus“) heimgesucht, welches die neuartige Erkrankung Co-
vid-19 auslöst. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich vorwiegend um eine Atemwegs-
infektion, die eine Lungenentzündung auslösen kann und in etwa 3–5% der gemeldeten Fälle
tödlich verläuft. In einer erste Welle im März und April 2020 ist zunächst ein exponentieller
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Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. Experten schätzen, dass bei ungebremstem Infektions-
verlauf binnen weniger Wochen die Behandlungskapazitäten auf Intensivstationen erschöpft
sein könnten und dann Patienten nicht mehr adäquat behandelt werden könnten.

Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen können Infizierte bereits während der Inkubations-
zeit – also noch vor Ausbruch von Krankheitssymptomen – andere Menschen infizieren. Zur
Bekämpfung der Corona-Epidemie führen die staatlichen Gesundheitsbehehörden deswegen
eine Kontaktnachverfolgung nachweislich infizierter Personen durch. Alle engen Kontakt-
personen werden per Ordnungsverfügung verpflichtet, für mindestens zwei Wochen (der
maximalen Inkubationszeit) die eigene Wohnung nicht zu verlassen (sog. häusliche Quarantä-
ne). Die häusliche Quarantäne wird beendet, wenn nach Ende der Inkubationszeit ein
Virustest negativ ausfällt. Darüber hinaus kommt es zu Beschränkungen des öffentlichen
Lebens wie Schul- und Geschäftsschließungen sowie Kontaktbeschränkungen. Alle diese
Maßnahmen beruhen auf dem Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Schon im März 2020 hatte der Bundestag beschlossen, die Immunität aller Abgeordneten für
Maßnahmen nach dem IfSG aufzuheben. Die Immunität wird generell für alle Maßnahmen
aufgehoben, welche die Gesundheitsbehörden in Zukunft aufgrund des IfSG zum Zwecke
des Infektionsschutzes gegen Abgeordnete verhängen. Damit soll sichergestellt werden, dass
erforderliche Quarantäne-Maßnahmen auch gegen Abgeordnete verhängt werden können.
Die zuständigen Behörden werden allerdings verpflichtet, den Bundestag über einzelne Maß-
nahmen gegen Abgeordnete unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Bundestag behält sich
vor, die Immunität im Einzelfall wiederherzustellen.

Am 12.5.2020 findet eine Fraktionssitzung der Alternative für Wutbürger (AfW) statt, an der
sämtliche AfW-Abgeordnete teilnehmen. Die AfW stellt 60 von insgesamt 600 Bundestags-
abgeordneten und befindet sich im Bundestag in der Opposition. Am nächsten Tag, dem
13.5.2020, hat der AfW-Abgeordnete A starke Erkältungssymptome und wird noch am
selben Tag positiv auf das Coronavirus getestet. Die zuständigen Gesundheitsämter erlassen
daraufhin im Laufe des 14.5.2020 aufgrund des IfSG gegen sämtliche Abgeordnete der AfW-
Fraktion per Ordnungsverfügung eine häusliche Quarantäne. In dieser Zeit dürfen die Abge-
ordneten ihre jeweilige Wohnung nicht verlassen. Das Vorgehen der Gesundheitsbehörden
entspricht den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts und ist aus infektionsschutzrechtlicher
Sicht nicht zu beanstanden. Der Bundestag wird ordnungsgemäß unterrichtet.

In einem Fax an den Bundestagspräsidenten P beantragt der AfW-Fraktionsvorsitzende B im
eigenen Namen und im Namen seiner Fraktion, die Quarantäneanordnung für alle AfW-
Abgeordneten mit Ausnahme von A aufzuheben. Bisher zeige keiner der übrigen Abgeord-
neten Krankheitssymptome. Die AfW-Fraktion könne nicht einfach aus dem Bundestag aus-
gesperrt werden. Gerade in dieser Zeit, wo in Deutschland Grundrechte millionenfach einge-
schränkt würden, sei eine Opposition im Bundestag systemrelevant. Die Aufrechterhaltung
der Quarantäne sei unverhältnismäßig, denn ein Schutz der übrigen Bundestagsmitglieder
könne durch die Einhaltung von Abstandsregeln sowie eine Testung der AfW-Abgeordneten
vor der Sitzung sichergestellt werden.

Am 15.5.2020 tagt der Bundestag. Zu Beginn der Sitzung wird darüber abgestimmt, ob der
Bundestag die Aufhebung der gegen die AfW-Abgeordneten erlassenen Ordnungsverfügun-
gen verlangen soll. Der Bundestag beschließt einstimmig, von seinem Reklamationsrecht
keinen Gebrauch zu machen, dh keine Aufhebung der häuslichen Quarantäne zu verlangen.
Anschließend setzt der Bundestag seine Sitzung fort und verabschiedet unter anderem eine
Reihe von Gesetzen, mit denen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abgemildert
werden sollen.

Nach Ablauf seiner Quarantänezeit wendet sich B an das BVerfG. B beantragt festzustellen,
dass der Bundestag seine Rechte als Abgeordneter dadurch verletzt habe, dass er die an ihn
adressierte Ordnungsverfügung des Gesundheitsamtes nicht für die Teilnahme an der Bun-
destagssitzung vom 15.5.2020 außer Vollzug gesetzt habe.

Im Prozess trägt der Bundestag vor, der Antrag sei bereits unzulässig. Die Abgeordneten-
immunität bestehe nur im Interesse des gesamten Bundestages und verleihe dem einzelnen
Abgeordneten kein subjektives Recht, vor freiheitsbeschränkenden Maßnahmen verschont zu
bleiben. Jedenfalls sei der Antrag unbegründet. Der Bundestag sei nur dazu befugt, die
Aufhebung von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verlangen. Für die rein präventiven Maß-
nahmen der häuslichen Quarantäne nach dem IfSG komme ein Aufhebungsverlangen nicht in
Betracht. Im Übrigen sei es sachlich gerechtfertigt gewesen, das Reklamationsrecht nicht
auszuüben, weil der Bundestag seine übrigen Mitglieder vor einer Ansteckung habe schützen
müssen. Eine Ausbreitung des Virus unter den Abgeordneten hätte die Arbeitsfähigkeit des
gesamten Parlaments in Gefahr bringen können.
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Zur Möglichkeit einer Virustestung der Abgeordneten liegt dem BVerfG ein Sachverständi-
gengutachten vor. Demnach erfolgt der Nachweis aktiver Infektionen über einen sog. PCR-
Test. Dieser benötigt bei optimaler Testungsinfrastruktur von der Probenentnahme (Rachen-
abstrich) bis zu einem Testergebnis etwa einen halben Tag. Der Test hat eine hohe Zuver-
lässigkeit, kann aber auch falsch negative Testergebnisse (Test ist negativ, obwohl der Patient
Virus-positiv ist) produzieren. Neben Fehlern bei der Probenentnahme kommt es gelegent-
lich auch zu Laborfehlern. Der größte Unsicherheitsfaktor liegt darin, dass zu Beginn der
Infektiosität bei einigen Patienten noch zu wenig Virus für ein positives Testergebnis im
Rachenabstrich vorhanden ist.

Prüfen Sie die Erfolgsaussichten des Antrags! Gehen Sie dabei gegebenenfalls hilfsgutachterlich auf alle
im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen ein!

Vorschriften des IfSG sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

Der Antrag des B im Organstreitverfahren wird Erfolg haben, wenn er zulässig und begrün-
det ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

Der Antrag müsste zulässig sein.

I. Zuständigkeit des BVerfG

Die Zuständigkeit des BVerfG im Organstreitverfahren ergibt sich aus Art. 93 I Nr. 1 GG,
§ 13 Nr. 5, §§ 63 ff. BVerfGG.

II. Beteiligtenfähigkeit

B als Antragsteller und der Bundestag als Antragsgegner müssten im Organstreit beteiligten-
fähig sein.

Die Beteiligtenfähigkeit des Bundestages folgt unmittelbar aus § 63 BVerfGG.

B müsste ebenfalls beteiligtenfähig sein. Teilweise wird (zu Recht) darauf abgestellt, dass die
Bundestagsabgeordneten den Bundestag bilden und deswegen Teile des Bundestages sind
(Sachs/Detterbeck, GG, 8. Aufl. 2018, GG Art. 93 Rn. 46). Von der überwiegenden Auf-
fassung werden die Abgeordneten hingegen als andere Beteiligte iSv Art. 93 I Nr. 1 GG
behandelt (BeckOKBVerfGG/Walter, Beck’scher Online-Kommentar BVerfGG, 8. Ed. 1.1.
2020, § 63 Rn. 31). Einigkeit herrscht jedenfalls darüber, dass die Bundestagsabgeordneten
wegen ihrer besonderen verfassungsrechtlichen Stellung im Organstreitverfahren beteiligten-
fähig sind (ohne nähere Begründung BVerfGE 80, 188 [208 f.] = NJW 1990, 373; BVerfGE 94,
351 [362] = NJW 1996, 2720; BVerfGE 99, 19 [28] = NJW 1998, 3042; BVerfGE 104, 310
[325] = NJW 2002, 1111), sodass die genaue dogmatische Verortung offenbleiben kann.

Hinweis: Der Streit ist insbesondere dann entscheidungserheblich, wenn es um die Frage geht, ob
Abgeordnete in Prozessstandschaft für den Bundestag dessen Rechte geltend machen können. Das
BVerfG verneint diese Möglichkeit zu Unrecht (vgl. BVerfGE 134, 141 Rn. 172 = NVwZ 2013, 1468).
Hier macht B aber keine Rechte des Bundestages, sondern eigene Rechte als Abgeordneter geltend, was
unstreitig zulässig ist.

III. Angriffsgegenstand

Als Angriffsgegenstand muss gem. § 64 BVerfGG eine konkrete rechtserhebliche Maßnahme
oder Unterlassung des Antragsgegners benannt werden. Hier wendet sich B dagegen, dass es
der Bundestag unterlassen hat, sein Reklamationsrecht (auch: Anforderungsrecht) auszuüben
und die Aufhebung der häuslichen Quarantäne zugunsten von B zu verlangen, um diesem die
Teilnahme an der Bundestagssitzung vom 15.5.2020 zu ermöglichen.

Hinweis: Als Angriffsgegenstand könnte auch daran gedacht werden, dass der Bundestag Anfang März
die Immunität aller Abgeordneten für Maßnahmen nach dem IfSG aufgehoben hat. Allerdings wendet
sich B nach dem im Sachverhalt konkret bezeichneten Antragsbegehren nicht gegen diese Entschei-
dung, sondern dagegen, dass der Bundestag zu Beginn der Sitzung am 15.5. nicht die konkret gegen
ihn verhängte häusliche Quarantäne wieder aufgehoben hat.

Beteiligtenfähigkeit von
Bundestagsabgeordneten
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